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Pie gewerbliche Straflzausarbeit
und das Handwerk.

Der leitende Ausschuß des schwei-
zerischen Gewerbevereins hat folgendes
Kreisschreiben betreffend die gewerb-
lichen Strafhausarbeiten an die Sek-
tionen des Schweizerischen Gewerbe-

Vereins erlassen:
Werthe Vereinsgenoffen!

An unserer letzten Delegirtenversammlung in Zug wurde

— nachdem die Motion des Buchbindermeistervereins Zürich
betreffend die Buchbinderarbeits-Verpachtung in der Zürcher
Strafanstalt an den kantonalen Gewerbeverein gewiesen wor-
den — beschlossen, es sei der Zentralvorstand beauftragt,
die Strafhausarbeits-Konkurrenz im Allgemeinen in Berathung
zu ziehen und das bezügliche Material zu sammeln. In Aus-
führung dieses Auftrages hielt es der Zentralvorstand für
zweckmäßig, vorerst aus dem Gewerbestand selbst durch Ver-
mittlung der Sektionen, die hieraus bezüglichen positiven
Mittheilungen, Ansichten und Vorschläge entgegenzunehmen.

Seit Jahren sind von vielen Orten aus dem Gewerbe-
und Arbeiterstand Klagen über den Gewerbebetrieb der Straf-
anstalten und die daraus entstehende Beeinträchtigung des

freien Erwerbs geäußert, theilweise auch von den zustehenden

Behörden auf ihre Berechtigung geprüft und mehr oder wem-
ger berücksichtigt worden.

Es erscheint als selbstverständlich, daß der Zweck der
Korrektions- und Zuchthausstrafe nicht nur darin bestehen

kann, die Sträflinge aus der Gesellschaft abzusondern, son-
dern vor Allem auf Besserung und Erziehung, d. h. Ge-

wöhnung der Sträflinge an ernste, angestrengte Arbeit ge-
richtet sein muß. Soll nun die Beschäftigung des Sträflings
bessernd wirken und auck der Staat nicht allzu sehr durch
diese Kulturaufgabe in seinen Finanzen belastet werden, so

darf die Sträflingsarbeit nicht eine formelle, sondern sie

muß eine produktive, nutzbringende sein. In den meisten
schweizerischen Strafanstalten sucht man den Sträfling wo
möglich in einer seinem bisherigen Beruf, seinen körperlichen
oder geistigen Fähigkeiten entsprechenden Weise zu beschäf-

tigen oder ihm eine Fertigkeit beizubringen, in welcher er
nach erfolgter Entlassung bei gutem Willen sein redliches
Brot finden kann.

Der Umstand zwingt die Behörden, neben landwirth-
schaftlichen und andern Arbeiten im Freien namentlich auch

gewerbliche in geschlossenen Räumen zu betreiben und damit
in gewissem Maße dem freien Arbeiter Konkurrenz zu machen.
Eine Beseitigung jeder gewerblichen Arbeit in den Gefäng-
nissen wird im Ernste Niemand verlangen. Dagegen ist eS

nicht so leicht, die Grenze zwischen bloßer Erfüllung des

î
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Strafgmecfeg urtb gwifdjen gewtnnbrhtgenbem ©emerbebetrieb

gu stehen, unb gewiß befteßen hierüber febr weit augeinanber»
geïjenbe Begriffe fetbft unter ben Sacßmännern. @g mögen
mid) tu ben nerfdjtebcnnrttgen Slnftalten ber Sclfmeig gar
mancherlei Berfabren in Slnwenbung befielen unb bie éi8î)er

geborten ©lagen nicbt iiberatt in gleichem Umfange gutreffen.
SBir befißen ferner infolge beg ben ©antonen obliegenben
StrafDoßgugeg in unferm Sanbe nidjt jene großen 3entral=
gefängniffe, mie mehrere Bacßbarftaaten, in benen bie nun
gu unterfuchcnben Berßältniffe für ben freien ©emerbebetrieb
Weit ungixr.ftiger fid) geftalten.

Sa mit üereingetten Befcbmerbeu rttc£)tg erreicht wirb unb
eine gerechte unb gmedmäßige Siegelung ber Strafhangarbeit
gewiß im Sntereffe beg allgemeinen Bolfgmoßleg, nor Slttem

aber ber betfjeiligten ©rwerbgfreife liegen muß, betrachten
mir e8 alg unfere Stufgabe, burd) eine mo möglich auf bie

gefaramte Sdfweig auSgebehnte ©rßebung bie Sachlage gu
erforfeßen, um an ijjanb beg gewonnenen Btaterialg bie

Büttel lennen gu lernen, tneldhe am beften gu einer gebeiß»

liehen Söfung ber fchon lange obfdjmebenben $rage führen
fönnten. Sen Strafhaugbeßörben mie ben ©emerbetreibenben
fann eg nur ermünfdft fein, menn einmal bie Sßatfacßen
feftgeftellt, aßfaßig üorhanbeue Borurtheile unb BtißDerftänb»
niffe befeitigt uitb unberechtigte ©lagen für bie 3utaft mög»

Itcßft üerhütet werben.

3ft ber'Borangfebung, baß bie Bleßrgaßl ber Seftionen,
ingbefonbere aber bie $ad)Derbänbe ber betheiligten Berufg»
arten fid) für biefe ©rßebungen intereffiren unb fid) an ben»

felben mit oottem ©ifer betßätigen werben, unterbreiten wir
ihnen folgenbe ißunite gur ißrüfnng unb Beratßung;
1. SBelcße Berufgarten leiben unter ber ©onfurreng ber

Strafanftalten?
'
2. 3n weither. ©ewerbggWeigen befchränit fich bie 2Iusfüh=

rung gewerblicher Slrbeiten in ben Strafanftalten auf
ben eigenen Bebarf ober auf. Siefernngen für ben

Staat, begm. ftaatliche Slnftalten?
3. SBirb bie Sirbett ber ©efangenen gang ober theilWeife

eingelnen Unternehmern gur Berfügung gefteßt?
3n welchen ©eWerbggweigen? Stnb Uebelftänbe bamit
oerbunben?

4. SGSerben gewerbliihe Slrbeiten in Siegie, b. £). auf Bed)»

nung unb ©efahr ber Slnftalt auggeführt ober nur auf
Boraugbeftelluug priöater Sun ben? Betheiligen
fid) bie StrafanftaltgsBerwaltungen an öffentlichen Sub»
miffiouen?

5. 3n Welkem Berhältniß flehen bie Sßreife ber 3lrbeitS=

ergeugniffe in ben Strafanftalten (mit Büdficßt auf ihren
wirtlichen SGSerth) gum bunhfdjnittlidien Btarftpreife?
Uebt biefeg Berhättnife einen bemertbaren ©inftuß auf
ben Slbfaß ber ©emerbetreibenben?

6. SBerben in ben Strafanftalten für ben ©emerbebetrieb
anbere alg £ülfgmafd)inen öermenbet?

7. ©rftredt fid) bie ©onfurreng über ben Siß ber betreffen»
ben Strafanftalten ßinaug?

8. Biacßt fid) in Sßrem Bereinggebiete auch bie ©onfurreng
außertantonaler ober auglänbifcher Strafßaug»
arbeiten bemertbar? Sn Welthen BerufggWeigen unb-

bnrd) toeldfe llmftänbe?
9. SQSelche ®rfa|rnngen finb über bie Beruf g gefdfidlicß»

feit erttlaffener Sträflinge, namentlich folder,
Welche ben Beruf -in ber Strafanftalt erlernt hatten, ge»
madjt worben?

10. fabelt Sie weitere BHttheilungen über bie ©onfurreng
ber Strafanftalten gegenüber beut freien ©emerbebetrieb
unb bie Solgen begfelben gn äußern?

ganbrnerker-geitung

11. SBeldje Büttel gur Stbßitlfe biegbegüglich Uorhanbener
Uebelftanbe werben Dorgefcßlagen?

NB. Bei ber Beantwortung ift bie wörtliche SBieberholung
ber einzelnen fragen nicht nothwenbig; eg genügt bie

Boranftellung ber betreffenben ?yrage=Bnmmcru.
©g ift wünfchengmertf), bah bie Beantwortung biefer

prägen möglichft beftimmt unb flar gefaßt fei unb baß bie

Büitheilungen auf Sßatfacßen beruhen, b. ß. auf abfolute
3uüerläffigfeit Slnfprucß machen bürfen. Sie Slttfüßrung bor.
Beispielen unb genauen 3ahlen ober Säten ift befonberg
gn empfehlen. Sa über Stamen unb föerfunft ber Büttßei»
lungen unfererfeitg node Berfcßwiegenßeit beobachtet Wirb,
möge Sebermann aßeg SBiffengwertße mit beftem Bertrauen,
aber and) mit ftrengfter ©ewiffenhafiigfeit eiuberid;ten.

3nr ©rläuterung wollen wir Shnen nod) mittheilen, baß
ber fdjmeigerifche Berein für Straf- unb ©efäugnißwefen
an feiner Sahregberfammlung in Syburg im Sept. 1887
nad) einläßlicher Beratung über „bie Slrbeit in ben @e»

fängniffen" bie Berechtigung ber Befdjmerben Dieter ©eWerbe»

treibenben über bie ungebührliche ©onfurreng ber Straf»
anftalten anertannte unb fid) wißig geigte, benfelben Bed)=

nung gu tragen, ©r tarn gu folgenben Schlöffen: „@g foß
bie inbuftrieße Slrbeit in Begie ober für Bedjnung ber Be=

fteßer unter Seitnng ftaatlicher Slngefteßten gefeßeben. SBenn

außergewöhnliche Umfiänbe bie Bergebung an einen Unter»

nehmer nöthig machen, fo finb bie SBerffüßrer Pon ber Be=

gierung gu begeießnen. ©g foß ferner bie ©onfurreng ber

Strafanftalt mit ben freien ©emerben fo biet alg möglich
öermieben refp. gemitbert werben, inbem ber igerfteßung boit
©egenftänben, welche in ben Pom Staate unterhaltenen Sin»

flatten Bermenbung finben, ber Borgug gegeben Wirb. Sie
Strt ber Slrbeit foß berfdfieben unb auf eine große 3alß Don
Btärften bertheilt, ber Hohn beg gefangenen Slrbeiterg an»

näßernb auf ber igöße begjenigen beg freien Slrbeiterg ge»

halten werben. Sebe Befchäftigunggart ber ©efangenen wirb
um fo beffer fein, je mehr fie bie Btögticßfeit bietet, bie

Slufgabe ber Strafanftalten gu erfüllen, Welche barin befiehl,
bie moralifche Umwanblung ber Strafgefangenen herbei»

gnfüßren unb beren inbioibneüer @efd)idlich£eit Bedfitung gn

tragen, fo baß eg benfelben nad) Berbüßung ber Strafe
möglich wirb, felber bnrd) Slrbeit leicht ihren Unterhalt gn
erwerben" 2c.

Sie praftifeße Botlgiehung biefer gewiß wohlgemeinten
Befdflüffe Wirb burd) energtfeße Bütmirfnng ber ©eWerbe»

treibenben wefentlich geförbert werben, ©g erfdfeint baßer
alg geitgemäß, nun aud) bie Borfd)läge beg gefammten ®e=

Werbeftanbeg angnhören unb gn begutachten. SBir hegen ba=

bei bie Hoffnung, baß auf biefem SBege am eßeften eine

aßfeitig befriebigenbe Berftänbigung mit ben ïompetenten
Beßörben fid) ergielen lafie — unb oßne eine folcße Werben

aße SBünfcße unb ©lagen gu feinem praftifchen $iele führen.
Samit bie ©rßebung Don Dornherein grünblid) unb ge»

Wiffenhaft geführt unb über bie gange Stngelegenb'eit einläß»
ließ berathen werben fann, hoben Wir bie fjrift gur Beant»

Wortung obiger fragen erft auf ©nbe Btai 1889 angefeßt.
SBünfcßenbenfaßg werben wir gerne weiteren Sluffcßluß er»

tßeilen ober einicßlägigeg SOlaterial aug unferer Bibliothef
gur Berfügung fteßen. ©g bürfte fid) Woßl aud) empfehlen,
mit ber Borprüfung eingelne in biefem ©ebiete befonberg er»

faßrene nnb einfießtige Biitglieber gu betrauen.

Blit freunbeibgenöffifeßem ©ruß
gür ben leiten ben Slugfcßuß,

Ser Bräfibent: Dr. S- Stößel.
Ser Sefretär; SBenter ©rebg.

626 IUustrirte

Strafzweckes und zwischen gewinnbringendem Gewerbebetrieb

zu ziehen, und gewiß bestehen hierüber sehr weit auseinander-
gehende Begriffe selbst unter den Fachmännern. Es mögen
auch in den verschiedenartigen Anstalten der Schweiz gar
mancherlei Verfahren in Anwendung bestehen und die bisher
gehörten Klagen nicht überall in gleichem Umfange zutreffen.
Wir besitzen ferner infolge des den Kantonen obliegenden
Strafvollzuges in unserm Lande nicht jene großen Zentral-
gefängnisse, wie mehrere Nachbarstaaten, in denen die nun
zu untersuchenden Verhältnisse für den freien Gewerbebetrieb
weit ungünstiger sich gestalten.

Da mit vereinzelten Beschwerden nichts erreicht wird und
eine gerechte und zweckmäßige Regelung der Strafhausarbeit
gewiß im Interesse des allgemeinen Volkswohles, vor Allem
aber der betheiligten Erwerbskreise liegen muß, betrachten

wir es als unsere Aufgabe, durch eine wo möglich auf die

gesammte Schweiz ausgedehnte Erhebung die Sachlage zu
erforschen, um an Hand des gewonnenen Materials die

Mittel kennen zu lernen, welche am besten zu einer gedeih-

lichen Lösung der schon lange obschwebenden Frage führen
könnten. Den Strafhausbehörden wie den Gewerbetreibenden
kann es nur erwünscht sein, wenn einmal die Thatsachen
festgestellt, allfällig vorhandene Vorurtheile und Mißverstund-
nisse beseitigt und unberechtigte Klagen für die Zukunft mög-
liehst verhütet werden.

Ist der'Voraussetzung, daß die Mehrzahl der Sektionen,
insbesondere aber die Fachverbände der betheiligten Berufs-
arten sich für diese Erhebungen interessiren und sich an den-

selben mit vollem Eifer bethätigen werden, unterbreiten wir
ihnen folgende Punkte zur Prüfung und Berathung;
i. Welche Berufsarten leiden unter der Konkurrenz der

Strafanstalten?
'2. In welchen Gewerbszweigen beschränkt sich die Aussüh-

rung gewerblicher Arbeiten in den Strafanstalten auf
den eigenen Bedarf oder auf Lieferungen für den

Staat, bezw. staatliche Anstalten?
3. Wird die Arbeit der Gefangenen ganz oder theilweife

einzelnen Unternehmern zur Verfügung gestellt?

In welchen Gewerbszweigen? Sind Uebelstände damit
verbunden?

4. Werden gewerbliche Arbeiten in Regie, d. h. auf Rech-

nung und Gefahr der Anstalt ausgeführt oder nur auf
Vorausbestellung privater Kunden? Betheiligen
sich die Strafanstalts-Verwaltnngen an öffentlichen Sub-
Missionen?

5. In welchem Verhältniß stehen die Preise der Arbeits-
erzeugniffe in den Strafanstalten (mit Rücksicht auf ihren
wirklichen Werth) zum durchschnittlichen Marktpreise?
Uebt dieses Verhältniß einen bemerkbaren Einfluß auf
den Absatz der Gewerbetreibenden?

6. Werden in den Strafanstalten für den Gewerbebetrieb
andere als Hülfsmaschinen verwendet?

7. Erstreckt sich die Konkurrenz über den Sitz der betreffen-
den Strafanstalten hinaus?

8. Macht sich in Ihrem Vereinsgebiete auch die Konkurrenz
außerkantonaler oder ausländischer Strafhaus-
arbeiten bemerkbar? In welchen Berufszweigen und
durch welche Umstände?

9. Welche Erfahrungen sind über die Berufs geschicklich-
keit entlassener Sträflinge, namentlich solcher,
welche den Berns in der Strafanstalt erlernt hatten, ge-
macht worden?

19. Haben Sie weitere Mittheilungen über die Konkurrenz
der Strafanstalten gegenüber dem freien Gewerbebetrieb
und die Folgen desselben zu äußern?

Handwerkrr-Zeitung

11. Welche Mittel zur Abhülfe diesbezüglich vorhandener
Uebelstände werden vorgeschlagen?

NO. Bei der Beantwortung ist die wörtliche Wiederholung
der einzelnen Fragen nicht nothwendig; es genügt die

Voranstellung der betreffenden Frage-Nummern.
Es ist wünschenswerth, daß die Beantwortung dieser

Fragen möglichst bestimmt und klar gefaßt sei und daß die

Mittheilungen auf Thatsachen beruhen, d. h. auf absolute
Zuverlässigkeit Anspruch machen dürfen. Die Anführung von
Beispielen und genauen Zahlen oder Daten ist besonders

zu empfehlen. Da über Namen und Herkunft der Mitthei-
lungen unsererseits volle Verschwiegenheit beobachtet wird,
möge Jedermann alles Wissenswerthe mit bestem Vertrauen,
aber auch mit strengster Gewissenhaftigkeit einberichten.

Zur Erläuterung wollen wir Ihnen noch mittheilen, daß
der schweizerische Verein für Straf- und Gefängnißwesen
an seiner Jahresversammlung in Freiburg im Sept. 1887
nach einläßlicher Berathung über „die Arbeit in den Ge-
fängnissen" die Berechtigung der Beschwerden vieler Gewerbe-
treibenden über die ungebührliche Konkurrenz der Straf-
anstalten anerkannte und sich willig zeigte, denselben Rech-

nung zu tragen. Er kam zu folgenden Schlüssen: „Es soll
die industrielle Arbeit in Regie oder für Rechnung der Be-
steller unter Leitung staatlicher Angestellten geschehen. Wenn
außergewöhnliche Umstände die Vergebung an einen Unter-
nehmer nöthig machen, so sind die Werkführer von der Re-
gierung zu bezeichnen. Es soll ferner die Konkurrenz der

Strafanstalt mit den freien Gewerben so viel als möglich
vermieden resp, gemildert werden, indem der Herstellung von
Gegenständen, welche in den vom Staate unterhaltenen An-
stalten Verwendung finden, der Vorzug gegeben wird. Die
Art der Arbeit soll verschieden und auf eine große Zahl von
Märkten vertheilt, der Lohn des gefangenen Arbeiters an-
nähernd auf der Höhe desjenigen des freien Arbeiters ge-
halten werden. Jede Beschäftigungsart der Gefangenen wird
um so besser fein, je mehr sie die Möglichkeit bietet, die

Aufgabe der Strafanstalten zu erfüllen, welche darin besteht,
die moralische Umwandlung der Strafgefangenen herbei-

zuführen und deren individueller Geschicklichkeit Rechnung zu

tragen, so daß es denselben nach Verbüßung der Strafe
möglich wird, selber durch Arbeit leicht ihren Unterhalt zu
erwerben" ec.

Die praktische Vollziehung dieser gewiß wohlgemeinten
Beschlüsse wird durch energische Mitwirkung der Gewerbe-
treibenden wesentlich gefördert werden. Es erschein: daher
als zeitgemäß, nun auch die Vorschläge des gesummten Ge-
Werbestandes anzuhören und zu begutachten. Wir hegen da-
bei die Hoffnung, daß auf diesem Wege am ehesten eine

allseitig befriedigende Verständigung mit den kompetenten

Behörden sich erzielen lasse — und ohne eine solche werden

alle Wünsche und Klagen zu keinem praktischen Ziele führen.
Damit die Erhebung von vornherein gründlich und ge-

wissenhaft geführt und über die ganze Angelegenheit einläß-
lich berathen werden kann, haben wir die Frist zur Beant-
wortung obiger Fragen erst auf Ende Mai 1889 angesetzt.

Wünschendenfalls werden wir gerne weiteren Aufschluß er-

theilen oder einschlägiges Material aus unserer Bibliothek
zur Verfügung stellen. Es dürfte sich wohl auch enipfehlen,
mit der Vorprüfung einzelne in diesem Gebiete besonders er-

fahrene nnd einsichtige Mitglieder zu betrauen.

Mit freundeidgenössischem Gruß

Für den leitenden Ausschuß,
Der Präsident: Or. I. Stößel.
Der Sekretär: Werner Krebs.
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